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Einvernehmen mit der Koordinierungs- und Kontrollstelle 
für die Arbeit der Verwaltungsorgane

a) die Überleitung der bisher von den Landesregierun
gen wahrgenommenen Aufgaben auf die Organe der 
Bezirke,

b) die Anpassung der Gliederung ihrer nachgeordneten 
Dienststellen an die neue Struktur der örtlichen 
Staatsorgane.

§ 5
Die durch das Gesetz vom 19. Juni 1952 über den Staats

haushaltsplan 1952 (GBl. S. 483) für die Haushalte der 
Länder und Kreise für das Jahr 1952 bestätigten Einnah
men und Ausgaben sind vom Ministerrat auf die Bezirke 
und die neuen Kreise umzulegen unter entsprechender Än
derung der Bestimmungen über die Finanzierung der Aus
gaben sowie über Haushaltseinsparungen und Reserven.

§ 6
Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.

Berlin, den 23. Juli 1952

Das vorstehende, vom Vizepräsidenten der Volkskam
mer unter dem dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundert
zweiundfünfzig ausgefertigte Gesetz wird hiermit verkün
det.

Berlin, den vierundzwanzigsten Juli neunzehnhundert
zweiundfünfzig

Der Präsident 
der Deutschen Demokratischen Republik 

In Vertretung:
D i e c k m a n n
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